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Zu Abs. 1 - Zuwendungen
 
 
1 Bewilligungsvoraussetzungen

 
 
 

1.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn der Zweck durch die Übernahme
von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht wer-
den kann. Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, soweit der
Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen erreicht wer-
den kann.
 
 
 

1.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ord-
nungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die
Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Bei Zuwendungen für
Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Empfänger auch in finanzieller Hin-
sicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anla-
gen bieten. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht gesi-
chert ist, ist unzulässig.
 
 
 

1.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden,
die noch nicht begonnen worden sind.
 
 
Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten
Planung, Bodenuntersuchung, Beauftragung von Fachgutachten, Grunderwerb und
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Herrichten des Grundstücks (zum Beispiel Gebäudeabbruch, Planieren) nicht als Be-
ginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.
 
 
Satz 1 findet keine Anwendung bei der Fortsetzung gleichartiger, ganzjähriger Maß-
nahmen desselben Trägers, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Zuwendungen
bewilligt worden sind, bei denen eine Änderung der Fördervoraussetzungen nicht
eingetreten ist und für die auch im nachfolgenden Bewilligungszeitraum Zuwen-
dungsmittel haushaltsmäßig vorgesehen sind (Anschlussbewilligungen).
 
 
Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall allein und das zuständige Ministerium für
einzelne Zuwendungsbereiche im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. Dabei ist die Antragstellerin oder der Antragsteller
darauf hinzuweisen, dass aus dieser Genehmigung kein Rechtsanspruch auf eine För-
derung entsteht und die für eine eventuelle Zuwendung relevanten Voraussetzungen
bereits bei der vorzeitigen Durchführung des Vorhabens einzuhalten sind (insbeson-
dere die einschlägigen allgemeinen und gegebenenfalls baufachlichen Nebenbestim-
mungen sowie weitere, sich aus haushaltsrechtlichen oder anderen Vorschriften, Be-
stimmungen des Förderprogramms oder der Eigenart des Vorhabens ergebende Re-
gelungen). Die allgemeinen Nebenbestimmungen und weitere einschlägigen Neben-
bestimmungen sind der Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn beizufügen.
 
 
 

1.4 Sollen für denselben Zweck Zuwendungen ausnahmsweise von mehreren Stellen des
Landes oder sowohl vom Land als auch von anderen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts bewilligt werden, haben die Zuwendungsgeber vor der Bewilligung
mindestens Einvernehmen herbeizuführen über
 
 
- die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben,

 
 
 

- die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendung (Nr. 2),
 
 
 

- Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5),
 
 
 

- die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung,
zum Beispiel in den Fällen der Nr. 6,
 
 
 

- den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwal-
tungen (Nr. 10 und 11). Im Allgemeinen wird für die Prüfung des Verwendungs-
nachweises die Stelle in Betracht kommen, welche die größte Zuwendung bewil-
ligt hat oder die dem Sitz des Zuwendungsempfängers am nächsten liegt.
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Die Vereinbarung sollte auch eine Regelung über die Aufteilung möglicher Rückzah-
lungsbeträge enthalten.
 
 
 

1.5 Vor Abschluss von Vereinbarungen mit anderen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts ist der Rechnungshof zu hören, wenn die Zuwendung des Landes mehr
als 100.000 Euro beträgt; in jedem Fall ist er über eine solche Vereinbarung zu unter-
richten.
 
 
 

1.6 Unterschiedliche Finanzierungsarten der Zuwendungsgeber sind möglichst auszu-
schließen. Kann dies nicht vermieden werden, ist im Hinblick auf eine mögliche An-
spruchskonkurrenz zu prüfen, ob und gegebenenfalls inwieweit die Nr. 2 der anzu-
wendenden Nebenbestimmungen einer ergänzenden Regelung bedarf.
 
 
 

1.7 Bei Baumaßnahmen muss der Zuwendungsempfänger sein
 
 
- Eigentümer oder Erbbauberechtigter des Grundstücks (Erbbauvertrag auf min-

destens 66 Jahre) oder Inhaber eines dinglich gesicherten Nutzungsrechts oder
 
 
 

- wenn sich das Grundstück im Eigentum einer Gebietskörperschaft befindet, im
Besitz eines auf mindestens 25 Jahre abgeschlossenen Pachtvertrages oder
 
 
 

- bei Vorhaben kleineren Umfanges im Besitze eines auf mindestens 15 Jahre ab-
geschlossenen Nutzungsvertrages (zum Beispiel Miet- oder Pachtvertrag).
 
 
 

Die Restlaufzeit der oben genannten Verträge muss jeweils mindestens der Zweck-
bindungsfrist entsprechen.
 
 
 

1.8 Mit einer Projektförderung darf erst begonnen werden, wenn die nach Nr. 3.5 zu § 23
erforderliche Zielbestimmung vorliegt.
 
 
 

2 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung
 
 
 

2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter Be-
rücksichtigung der Interessenlage des Landes und des Zuwendungsempfängers den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit am besten entspricht.
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2.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks
bewilligt, und zwar
 
 
 

2.2.1 nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausga-
ben (Anteilfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbe-
trag zu begrenzen; oder
 
 
 

2.2.2 zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger
die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken
vermag (Fehlbedarfsfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen
Höchstbetrag zu begrenzen; oder
 
 
 

2.2.3 bei Zuwendungen bis 5.000 Euro stets, im Übrigen in anderen geeigneten Fällen mit
einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben (Festbetragsfinanzie-
rung); dabei kann die Zuwendung auch auf das Vielfache eines Betrages festgesetzt
werden, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt. Hierzu sollen nach Möglichkeit
Kostenpauschalen oder sonstige Richtwerte zugrunde gelegt werden. Abweichend
von Satz 1 kommt eine Festbetragsfinanzierung nicht in Betracht, wenn im Zeitpunkt
der Bewilligung konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass mit nicht bestimmba-
ren späteren Finanzierungsbeiträgen Dritter oder mit Einsparungen zu rechnen ist.
 
 
 

2.3 Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn
der Zuwendungsempfänger an der Erfüllung des Zwecks kein oder ein nur geringes
wirtschaftliches Interesse hat, das gegenüber dem Landesinteresse nicht ins Gewicht
fällt, oder wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei Über-
nahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch das Land möglich ist. Die Zu-
wendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.
 
 
 

2.4 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich ange-
messen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen.
 
 
 

2.5 Die Vorsteuerbeträge nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) gehören, soweit
sie bei der Umsatzsteuer abgesetzt werden können, nicht zu den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben.
 
 
 

3 Antragsverfahren
 
 
 

3.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsätzlich eines schriftlichen An-
trags.

- Seite 5 von 46 -



 
 
 

3.2 Anträge auf Zuwendungen müssen die zur Beurteilung der Notwendigkeit und An-
gemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Auf Verlangen der
Bewilligungsbehörde sind die Angaben durch geeignete Unterlagen zu belegen.
 
 
 

3.3 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen
 
 
 

3.3.1 bei Projektförderung (Nr. 2.1 zu § 23) ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berech-
nung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer
Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) und eine Erklärung, dass mit der
Maßnahme noch nicht begonnen worden ist,
 
 
 

3.3.2 bei institutioneller Förderung (Nr. 2.2 zu § 23) ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan
und gegebenenfalls eine Überleitungsrechnung (Nr. 3.4 zu § 23),
 
 
 

3.3.3 eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für das be-
treffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist. In diesem
Fall hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder Wirtschaftsplan die sich erge-
benden Vorteile auszuweisen.
 
 
 

3.4 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. Dabei kann auf andere Unterla-
gen (Antrag, Zuwendungsbescheid) verwiesen werden. In dem Vermerk soll insbe-
sondere auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung eingegangen
werden sowie auf
 
 
 

3.4.1 die Beteiligung anderer Dienststellen (auch in fachtechnischer Hinsicht),
 
 
 

3.4.2 den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch unter Berücksichtigung der
Nr. 2.5),
 
 
 

3.4.3 die Wahl der Finanzierungsart,
 
 
 

3.4.4 die Sicherung der Gesamtfinanzierung,
 
 
 

3.4.5 die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre,
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3.4.6 den Bezug des Vorhabens zu den Zielen des Förderprogramms.
 
 
 

3.5 Soll eine Zuwendung ausnahmsweise ohne schriftlichen Antrag bewilligt werden, so
begründet die Bewilligungsbehörde die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zu-
wendung.
 
 
 

3.6 Bei einer Zuwendung an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil der
Förderung der Wirtschaft dienen soll, gilt zusätzlich Folgendes:
 
 
 

3.6.1 Es bedarf eines schriftlichen Antrags.
 
 
 

3.6.2 Dem Antragsteller sind im Antragsvordruck oder in anderer Weise im Zusammen-
hang mit dem Antrag die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne des § 264
Strafgesetzbuch (StGB) zu bezeichnen (§ 1 des Hessischen Subventionsgesetzes -
Hess. SubvG - in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Subventionsgesetzes - SubvG), die
nach
 
 
- dem Zuwendungszweck,

 
 
 

- Rechtsvorschriften,
 
 
 

- diesen Verwaltungsvorschriften und den Nebenbestimmungen zum Zuwen-
dungsbescheid (Nr. 5),
 
 
 

- besonderen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder sonstigen Zuwendungs-
voraussetzungen
 
 
 

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen
der Zuwendung von Bedeutung sind. Der Antragsteller ist auf die Strafbarkeit des
Subventionsbetrugs nach § 264 StGB hinzuweisen.
 
 
 

3.6.3 Zu den Tatsachen nach Nr. 3.6.2 gehören insbesondere solche,
 
 
- die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung von

Bedeutung sind (Nr. 3.2),
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- die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermögens-
übersichten oder Gutachten, des Finanzierungsplans, des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans, etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen oder sonstiger
nach Nr. 3.2 und 3.3 dem Antrag beizufügender Unterlagen sind,
 
 
 

- von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder an-
deren Rechtsvorschriften die Erstattung der Zuwendung abhängig ist,
 
 
 

- die sich auf die Art und Weise der Verwendungen eines aus der Zuwendung be-
schafften Gegenstandes beziehen (§ 1 Hess. SubvG in Verbindung mit § 3 Abs. 2
SubvG).
 
 
 

 

3.6.4 Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder
Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten
Zuwendung (§ 1 Hess. SubvG in Verbindung mit § 4 SubvG).
 
 
 

3.6.5 Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer Weise vor der Bewilligung zu
versichern, dass ihm die Tatsachen nach Nr. 3.6.2 bis 3.6.4 als subventionserheblich
und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt sind.
 
 
 

3.6.6 Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den eingereichten Unterlagen
oder sonstigen Umständen Zweifel, ob die beantragte oder in Anspruch genomme-
ne Zuwendung mit dem Zuwendungszweck oder den Zuwendungsvoraussetzungen
im Einklang steht, so hat die Bewilligungsbehörde dem Zuwendungsempfänger die
Tatsachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel notwendig erscheint, nach-
träglich als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 1 Hess.
SubvG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 SubvG).
 
 
 

4 Bewilligung
 
 
 

4.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. Soweit
dem Antrag des Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird, ist dies erforderli-
chenfalls zu begründen (§ 39 HVwVfG).
 
 
 

4.2 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten:
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4.2.1 die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers,
 
 
 

4.2.2 Art (Nr. 2 zu § 23) und Höhe der Zuwendung,
 
 
 

4.2.3 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und - wenn mit Hilfe der Zuwen-
dung Gegenstände erworben oder hergestellt werden - gegebenenfalls die Angabe,
wie lange diese für den Zuwendungszweck gebunden sind. Ergänzend gilt:
 
 
- Die Bezeichnung des Zuwendungszwecks muss so eindeutig und detailliert fest-

gelegt werden, dass sie auch als Grundlage für eine begleitende und abschlie-
ßende Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens oder des Förderprogramms dienen
kann. Der Zuwendungszweck ist gegebenenfalls durch Erläuterungen zu präzi-
sieren.
 
 
 

- Werden Gegenstände erworben oder hergestellt, so ist regelmäßig festzulegen,
ob der Zuwendungsempfänger nach Ablauf der zeitlichen Bindung in der Ver-
fügung über beschaffte Gegenstände frei wird oder wie er anderenfalls zu ver-
fahren hat. So kann der Zuwendungsempfänger beispielsweise verpflichtet wer-
den, auf Verlangen für den Zuwendungszweck nicht mehr benötigte Gegenstän-
de dem Land oder einem Dritten zu übereignen, zu veräußern oder den Restwert
abzugelten. Für den Fall der Veräußerung kann die Bewilligungsbehörde ihre Ein-
willigung mit weiteren Auflagen verbinden. Sie kann beispielsweise verlangen,
dass ein bestimmter Mindesterlös erzielt wird.
 
 
 

- Bei der Bewilligung kann die Bewilligungsbehörde ferner auferlegen, dass der
Zuwendungsempfänger während der zeitlichen Bindung bestimmte Verfügungen
über beschaffte Gegenstände vornimmt, beispielsweise nicht mehr für den Zu-
wendungszweck benötigte Gegenstände dem Land oder einem Dritten übereig-
net.
 
 
 

 

4.2.4 die Finanzierungsart (Nr. 2) und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben,
 
 
 

4.2.5 den Bewilligungszeitraum; dieser kann bei Zuwendungen zur Projektförderung über
das laufende Haushaltsjahr hinausgehen, soweit hierfür eine haushaltsrechtliche Er-
mächtigung vorhanden ist,
 
 
 

4.2.6 bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) die ausdrückliche
Benennung der Stelle, gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist,
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4.2.7 soweit zutreffend den Hinweis auf die in Nr. 3.6.2 bis 3.6.4 bezeichneten subventi-
onserheblichen Tatsachen sowie auf die Offenbarungspflicht nach § 1 Hess. SubvG in
Verbindung mit § 3 SubvG,
 
 
 

4.2.8 soweit zutreffend die Anforderung einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und
Ausgaben (Nr. 3.4 zu § 23),
 
 
 

4.2.9 die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaige Abweichungen (Nr. 5). Ge-
gebenenfalls sind spezielle Auflagen festzulegen, um eine begleitende und abschlie-
ßende Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens oder des Förderprogramms zu ermögli-
chen
 
 
 

4.2.10 und gegebenenfalls eine Rechtsbehelfsbelehrung.
 
 
 

4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu erlassen, aus-
nahmsweise einen Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger schließen
(§ 54 HVwVfG). Hierbei gelten die Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid
sinngemäß.
 
 
 

4.4 Ein Abdruck des Zuwendungsbescheides oder des Zuwendungsvertrages ist mit ei-
ner Zweitschrift des Antrags dem Rechnungshof nur auf besondere Anforderung zu
übersenden.
 
 
 

4.5 Stellt sich, beispielsweise auf Grund einer Mitteilung des Zuwendungsempfängers,
heraus, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-
chen ist, hat die Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob das Vorhaben eingeschränkt,
umfinanziert oder notfalls eingestellt wird oder ob die Zuwendung ausnahmsweise
erhöht werden kann.
 
 
 

5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid
 
 
 

5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 HVwVfG für Zuwendungen zur
institutionellen Förderung (ANBest-I) und zur Projektförderung (ANBest-P) sowie zur
Projektförderung bei Gebietskörperschaften (ANBest-GK) ergeben sich aus den An-
lagen 1 bis 3. Sie sind zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. Die
Bewilligungsbehörde darf - auch nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids -
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5.1.1 bei institutioneller Förderung die Verwendung von Mitteln eines Ansatzes des Haus-
halts- oder Wirtschaftsplans für Zwecke eines anderen Ansatzes zulassen,
 
 
 

5.1.2 bei Projektförderung im Einzelfall eine Überschreitung der Einzelansätze des Finan-
zierungsplans um mehr als 50 Prozent zulassen, soweit die Überschreitung durch
entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann,
 
 
 

5.1.3 bei Projektförderung einen einfachen Verwendungsnachweis nach Nr. 6.5 ANBest-P
zulassen für juristische Personen des öffentlichen Rechts und Unternehmen, bei de-
nen das Land Rechte nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) oder § 67 hat.
Voraussetzung ist, dass die Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppel-
ten Buchführung oder entsprechend den für den Bund, ein Land oder eine Gemeinde
geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften geführt werden. Ein einfacher Verwen-
dungsnachweis kann auch zugelassen werden, wenn die zweckentsprechende Ver-
wendung der Zuwendung auch ohne Belege an Hand einer summarischen Darstel-
lung der Einnahmen und Ausgaben nachprüfbar ist,
 
 
 

5.1.4 bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vorlage der Verwendungsnach-
weise abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen festlegen sowie die
Vorlage reproduzierter Belege zulassen oder auf die Vorlage von Belegen verzichten.
Die Vorlage reproduzierter Belege kommt in Betracht, wenn der Zuwendungsemp-
fänger zur Aufbewahrung seiner Belege Bild- oder Datenträger - ausgenommen Foto-
kopien als Bildträger von Originalbelegen - verwendet.
 
 
 

5.2 Die Bewilligungsbehörde darf bei gemeinsamer Finanzierung mit dem Bund oder mit
anderen Bundesländern anstelle der Allgemeinen Nebenbestimmungen des Landes
die des Bundes oder eines anderen Bundeslandes zum Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides machen. Ausgenommen hiervon sind die Regelungen über die Erstattung
der Zuwendung und die Verzinsung.
 
 
 

5.3 Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen (Nr. 5.1) hinaus soll je nach Art, Zweck
und Höhe der Zuwendung sowie nach Lage des einzelnen Falles im Zuwendungsbe-
scheid bzw. in Besonderen Nebenbestimmungen insbesondere geregelt werden:
 
 
 

5.3.1 bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt dinglicher Rechte an bewegli-
chen Sachen, Grundstücken und Rechten zur Sicherung der zweckentsprechenden
Verwendung oder eines etwaigen Erstattungsanspruchs. Eine dingliche Sicherung ei-
nes etwaigen Erstattungsanspruchs ist regelmäßig vorzusehen, wenn aus nicht rück-
zahlbaren Zuwendungen Grundstücke oder Rechte erworben werden. Bei Gebiets-
körperschaften kommt regelmäßig keine dingliche Sicherung in Betracht,
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5.3.2 bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung und Ver-
zinsung sowie die Sicherung des Erstattungsanspruchs,
 
 
 

5.3.3 bei Zuwendungen für die Herausgabe von Veröffentlichungen die Lieferung einer an-
gemessenen Zahl von Freistücken,
 
 
 

5.3.4 die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertragung von
Schutzrechten auf das Land oder seine angemessene Beteiligung an den Erträgen
aus diesen Rechten,
 
 
 

5.3.5 bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbeiten die Nutz-
barmachung der Ergebnisse für die Allgemeinheit, zum Beispiel durch Veröffentli-
chung,
 
 
 

5.3.6 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen,
 
 
 

5.3.7 Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises; dabei kann die Bewilli-
gungsbehörde die Auszahlung eines angemessenen Restbetrages der Zuwendung
von der Vorlage des Verwendungsnachweises abhängig machen,
 
 
 

5.3.8 bei Zuwendungen an Unternehmen, bei denen das Land Rechte nach § 53 HGrG oder
§ 67 hat, die Prüfung auch der zweckentsprechenden sowie der wirtschaftlichen und
sparsamen Verwendung der Zuwendungen durch einen sachverständigen Prüfer,
zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, und die Vorlage des Berichts über diese Prüfung,
 
 
 

5.3.9 bei institutioneller Förderung die entsprechende Anwendung haushaltsrechtlicher
Vorschriften des Landes,
 
 
 

5.3.10 bei durch EU-Mittel kofinanzierten Zuwendungen die Beachtung besonderer EU-
rechtlicher Vorgaben.
 
 
 

6 Zuwendungen für Baumaßnahmen
 
 
 

6.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist die fachlich zuständige technische staatli-
che Verwaltung zu beteiligen. Von einer Beteiligung darf abgesehen werden, wenn
die für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen von Bund und Ländern zu-
sammen 500.000 Euro nicht übersteigen. Von einer Beteiligung soll ferner abgese-
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hen werden, wenn das Land bei der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben
Richtsätze zugrunde gelegt hat.
 
 
 

6.2 Die Richtlinien des Bundes für die Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen
(RZBau) zu den VV zu § 44 BHO in der jeweils gültigen Fassung sind sinngemäß an-
zuwenden. Abweichungen und Besonderheiten werden auf dem Erlasswege geregelt.
 
 
 

6.3 Soweit Regelungen nach Nr. 6.2 den Verwendungsnachweis betreffen, ist auch das
Einvernehmen mit dem Rechnungshof herzustellen.
 
 
 

7 Auszahlung der Zuwendung
 
 
 

7.1 Die Zuwendungen sollen regelmäßig erst ausgezahlt werden, wenn der Zuwendungs-
bescheid bestandskräftig geworden ist. Der Zuwendungsempfänger kann die Be-
standskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die Auszahlung be-
schleunigen, wenn er erklärt, dass er auf einen Rechtsbehelf verzichtet.
 
 
 

7.2 Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als sie vor-
aussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im
Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden, sofern nicht Teilbeträge zu fest-
gelegten Terminen zugelassen sind.
 
 
 

7.3 Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur Teilbeträge ausgezahlt und
die Auszahlung in der Regel davon abhängig gemacht werden, dass die Verwendung
der bereits gezahlten Teilbeträge in summarischer Form nachgewiesen wird.
 
 
 

7.4 Zuwendungen können in geeigneten Fällen erst nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises in einer Summe ausgezahlt werden.
 
 
 

8 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Er-
stattung der Zuwendung und Verzinsung
 
 
 

8.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie die Er-
stattung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsanspruchs richten sich
nach Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. insbesondere §§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder
anderen Rechtsvorschriften. Die erforderlichen Verwaltungsakte sind im Allgemeinen
unter Angabe der Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen (§ 39 HVwVfG). Auf die
Anhörungspflicht nach § 28 HVwVfG wird hingewiesen.
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8.2 Es ist wie folgt zu verfahren:
 
 
 

8.2.1 Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet wor-
den ist, insoweit unverzüglich zurückzufordern, als im Zuwendungsbescheid ent-
haltene Befristungen wirksam geworden oder Bedingungen eingetreten sind (§ 36
Abs. 2 Nr. 1 und 2 HVwVfG).
 
 
 

8.2.2 Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach §§ 48,
49a HVwVfG mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zu-
rückzunehmen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zu-
rückzufordern, insbesondere soweit der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbe-
scheid durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder un-
vollständig waren. Dies ist anzunehmen, wenn bei richtigen oder vollständigen Anga-
ben der Zuwendungsbescheid nicht ergangen oder die Zuwendung in geringerer Hö-
he bewilligt worden wäre.
 
 
 

8.2.3 Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach §§ 49
Abs. 3, 49a HVwVfG mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise un-
verzüglich zu widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet wor-
den ist, zurückzufordern, soweit sie nicht oder nicht mehr ihrem Zweck entsprechend
verwendet wird.
 
 
 

8.2.4 Ein Fall des § 49 Abs. 3 HVwVfG liegt auch vor, wenn aus der Zuwendung beschaff-
te Gegenstände während der zeitlichen Bindung nicht oder nicht mehr zweckentspre-
chend verwendet werden. Der Zuwendungsbescheid ist in der Regel entsprechend
dem auf die Gegenstände entfallenden Zuwendungsbetrag zu widerrufen. Bei der
Entscheidung über den Umfang des Widerrufs soll die Zeit der zweckentsprechenden
Verwendung angemessen berücksichtigt werden. Die Bewilligungsbehörde kann von
einem Widerruf des Zuwendungsbescheids absehen, wenn
 
 
- der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Gegenstände für den Zuwen-

dungszweck nicht mehr geeignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht
mehr gezogen werden kann,
 
 
 

- die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde für andere förde-
rungsfähige Zwecke verwendet werden oder
 
 
 

- seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen 10 Jahre vergangen sind, so-
fern nicht ohnehin bereits vorher die Frist der zeitlichen Bindung abgelaufen ist.
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8.2.5 Die Bewilligungsbehörde hat zu prüfen, ob der Zuwendungsbescheid nach §§ 49
Abs. 3, 49a HVwVfG mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu
widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurück-
zufordern ist, soweit der Zuwendungsempfänger
 
 
- die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige

Zahlungen verwendet oder
 
 
 

- mit dem Zuwendungsbescheid verbundene Auflagen (vgl. § 36 Abs. 2 Nr. 4 und
5 HVwVfG) nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere
gegen das für ihn geltende oder ihm auferlegte Vergaberecht verstößt, den Ver-
wendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben führt oder nicht rechtzeitig vorlegt
sowie Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachkommt.
 
 
 

 

8.2.5.1 Bei schweren Verstößen gegen die geltenden Vergabebestimmungen sind die Aus-
gaben für die Auftragseinheit (zum Beispiel Teillos oder Fachlos), bei der der Verstoß
ermittelt wurde, von der Förderung auszuschließen. Dadurch kann der Zuwendungs-
betrag für die Gesamtmaßnahme ganz oder weitgehend wegfallen, etwa weil kei-
ne oder nur große Teillose ohne ausreichende wirtschaftliche oder technische Grün-
de vergeben wurden. Bedeutet das eine erhebliche Härte für den Zuwendungsemp-
fänger, ist der Kürzungsbetrag auf 20 bis 25 Prozent der Gesamtzuwendung zu be-
schränken. Dieser Rahmen kann sowohl über- als auch unterschritten werden, sofern
besondere Gründe vorliegen.
 
 
Als schwere Verstöße kommen insbesondere folgende Tatbestände in Betracht:
 
 
- Auftragsvergabe ohne eine vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung oder öf-

fentlichen Teilnahmewettbewerb,
 
 
 

- unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs,
 
 
 

- Bevorzugung des Angebots eines ortsansässigen Bieters gegenüber dem wirt-
schaftlichsten Angebot,
 
 
 

- Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots
 
 
- aus sonstigen vergabefremden Erwägungen,
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- durch nachträgliche Preisverhandlungen oder Änderungen der Vergabeun-
terlagen,
 
 
 

- durch nachträgliche Herausnahme von Leistungen aus den Angeboten,
 
 
 

- durch Zulassung eines Angebots, das auszuschließen gewesen wäre,
 
 
 

 

- Ausscheiden oder teilweises Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots durch
nachträgliche Losaufteilung,
 
 
 

- Freihändige Vergabe, Verhandlungsvergabe oder Verhandlungsverfahren, ohne
dass dies vergaberechtlich zulässig gewesen wäre.
 
 
 

 

8.2.5.2 Unabhängig davon, ob eine Zuwendungskürzung wegen eines Vergabeverstoßes vor-
zunehmen ist oder nicht, sind von der Bewilligungsbehörde in jedem Fall vermeidba-
re Mehrausgaben wegen Nichtbeachtung oder fehlerhafter Anwendung der Vergabe-
grundsätze durch Widerruf des Zuwendungsbescheids in entsprechender Höhe aus
der Förderung herauszunehmen. Es handelt sich insoweit um die förderrechtlich ge-
botene Ausscheidung nicht notwendiger und damit nicht zuwendungsfähiger Ausga-
ben (unwirtschaftliches Verhalten des Zuwendungsempfängers).
 
 
 

8.2.6 In den Fällen der Nummern 8.2.2 bis 8.2.5 sowie bei den Ermessensentscheidungen
nach dem HVwVfG hat die Bewilligungsbehörde bei der Ausübung ihres Ermessens
die Besonderheiten des Einzelfalles (u. a. die Zeitdauer der zweckentsprechenden
Verwendung) sowie die Interessen des Zuwendungsempfängers und die öffentlichen
Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen.
 
 
 

8.3 Es ist stets darauf zu achten, dass die Rücknahme oder der Widerruf des Zuwen-
dungsbescheides innerhalb der Jahresfrist nach § 48 Abs. 4 Satz 1 und § 49 Abs. 3
Satz 2 HVwVfG erfolgt.
 
 
Die Jahresfrist beginnt, wenn die Behörde positiv Kenntnis von den Tatsachen, wel-
che die Rücknahme oder den Widerruf des Verwaltungsakts rechtfertigen, erhalten
hat. Die Behörde erlangt diese positive Kenntnis, wenn der nach der innerbehördli-
chen Geschäftsverteilung zur Rücknahme oder Widerruf des Verwaltungsakts beru-
fene Amtswalter oder ein sonst innerbehördlich zur rechtlichen Überprüfung des Ver-
waltungsakts berufener Amtswalter die die Rücknahme oder den Widerruf des Ver-
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waltungsakts rechtfertigenden Tatsachen feststellt. Die fristerhebliche Feststellung
ist getroffen, sobald diese Tatsachen vollständig, uneingeschränkt und zweifelsfrei
ermittelt sind.
 
 
 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Zuwendungsbe-
scheids an fällig und mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. Im Fall der Rücknahme oder des Widerrufs für
die Vergangenheit entsteht der Erstattungsanspruch in dem im Rücknahme- oder Wi-
derrufsbescheid anzugebenden Zeitpunkt des Eintritts der Unwirksamkeit. Das ist
regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum Widerruf führenden Um-
stände eingetreten sind. Bei Eintritt einer rückwirkenden auflösenden Bedingung ent-
steht der Erstattungsanspruch im Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung.
 
 
Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen
werden, wenn Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur
Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheids geführt haben, nicht zu vertreten haben
und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Bewilligungsbehörde festge-
setzten Frist leisten. Werden Zinsen nicht erhoben, sind die Gründe für die Nichter-
hebung aktenkundig zu machen.
 
 
 

8.5 Wird die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet (Nr. 8.2.5) und wird der Zuwendungsbescheid nicht wider-
rufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden
Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verlangen. Entsprechendes gilt, soweit eine
Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorran-
gig einzusetzen sind.
 
 
 

8.6 Für die Erhebung von Zinsen wegen des Anspruchs auf Erstattung einer Zuwendung,
die vor Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung verwaltungsrechtlicher
Vorschriften vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) am 30. März 2005 erbracht worden
sind, gelten die bisherigen Bestimmungen fort, soweit sie für die oder den Erstat-
tungspflichtigen günstiger sind.
 
 
 

8.7 Die Bewilligungsbehörde kann von einer Rückforderung der Zuwendung absehen,
wenn der zurückzufordernde Betrag nicht mehr als 500 Euro beträgt. Sie kann ferner
auf die Erhebung von Zinsen verzichten, wenn der Zinsanspruch nicht mehr als 50
Euro beträgt.
 
 
 

9 Überwachung der Verwendung
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9.1 Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu überwachen.
 
 
 

9.2 Wer Zuwendungen bewirtschaftet, hat für jedes Haushaltsjahr eine besondere nach
Produkten und Förderprogrammen gegliederte Übersicht zu führen über
 
 
- Empfänger, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung,

 
 
 

- die zur Zahlung angewiesenen oder vom Zuwendungsempfänger angeforderten
Beträge sowie die eingegangenen Verpflichtungen,
 
 
 

- den vorgeschriebenen Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnachweises,
dessen Eingang, den Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwaltung und die Abga-
be an die Rechnung legende Stelle.
 
 
 

 

9.3 Dem Rechnungshof ist auf besondere Anforderung der Inhalt der Übersicht nach
Nr. 9.2 mitzuteilen. Mit dessen Einwilligung können vereinfachte Übersichten geführt
werden.
 
 
 

10 Nachweis der Verwendung
 
 
Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Nachweis der
Verwendung entsprechend den Nebenbestimmungen zu verlangen. Soweit die Zu-
wendung als Festbetrag oder aufgrund von Kostenpauschalen gewährt wird, können
abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen in den einzelnen Förderricht-
linien Erleichterungen für den Nachweis der Verwendung im Einvernehmen mit dem
Rechnungshof zugelassen werden.
 
 
 

11 Prüfung des Verwendungsnachweises
 
 
 

11.1 Die Bewilligungsbehörde, die nach Nr. 1.4 zuständige oder sonstige beauftragte Stel-
le hat - auch im Hinblick auf die Jahresfrist nach § 48 Abs. 4 und § 49 Abs. 2 Satz 2
HVwVfG - unverzüglich nach Eingang des Zwischen- oder Verwendungsnachweises
zu prüfen, ob
 
 
- der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid (ein-

schließlich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen entspricht,
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- die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder Verwendungsnachweis
und gegebenenfalls den beigefügten Belegen zweckentsprechend verwendet
worden ist,
 
 
 

- der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist.
 
 
 

Gegebenenfalls sind Ergänzungen oder Erläuterungen zu verlangen und örtliche Er-
hebungen durchzuführen. Vorgelegte Belege sind nach Einsichtnahme an den Zu-
wendungsempfänger zurückzugeben.
 
 
 

11.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prüfungsvermerk)
niederzulegen. Die Prüfung kann sich auch auf Stichproben beschränken; soweit ein
begründeter Verdacht auf Missbrauch der Landesmittel besteht, ist eine vollständige
Prüfung aller Sachverhalte erforderlich.
 
 
 

11.3 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nr. 1.4 beteiligten Stellen eine Ausfertigung
des Sachberichts und des Prüfungsvermerks.
 
 
 

11.4 Je eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks ist mit einer Ausfertigung des Zwischen-
oder Verwendungsnachweises zu den Bewilligungsakten zu nehmen und der Rech-
nung legenden Stelle mit den zur Einordnung in die Belegsammlung erforderlichen
Angaben zu übersenden. Die Rechnung legende Stelle hat die ihr übersandten Prü-
fungsvermerke und die Zwischen- und Verwendungsnachweise zu den entsprechen-
den Rechnungsbelegen zu nehmen und zusammen mit der Rechnung vorzulegen.
 
 
 

12 Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungsempfänger
 
 
Wird im Zuwendungsbescheid vorgesehen, dass der Zuwendungsempfänger die Zu-
wendung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks an Dritte als weitere Zuwendungs-
empfänger weiterleiten darf, so ist bei der Bewilligung festzulegen, unter welchen
Voraussetzungen der Zuwendungsempfänger die Beträge weiterleiten darf und wie
die zweckentsprechende Verwendung ihm gegenüber nachzuweisen ist. Hierbei ist
sicherzustellen, dass die für den Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmun-
gen des Zuwendungsbescheides (einschließlich der Nebenbestimmungen), soweit
zutreffend, auch dem Dritten auferlegt werden.
 
 
 

13 Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften
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13.1 Bei Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammen-
schlüsse von Gebietskörperschaften gelten Nr. 1 bis 4, 6 bis 12, 14 und 15 entspre-
chend, soweit nicht nachfolgend oder in den ANBest-GK etwas anderes bestimmt ist.
 
 
 

13.2 Zuwendungen für Investitionen werden grundsätzlich im Wege der Anteilfinanzierung
bewilligt (§§ 48 Abs. 2, 56 HFAG).
 
 
 

13.3 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn im Einzelfall die zuwendungsfähigen
Ausgaben mindestens 12.500 Euro und die Zuwendung mindestens 5.000 Euro be-
tragen.
 
 
 

13.4 Abweichend von Nr. 5 ergeben sich die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-
GK) im Sinne des § 36 HVwVfG aus der Anlage 3. Sie sind zum Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides zu machen.
 
 
 

13.5 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen unterbleibt die Beteiligung der technischen
staatlichen Verwaltung nach Nr. 6.1, wenn die Baumaßnahme von der bautechni-
schen Dienststelle des kommunalen Zuwendungsempfängers geplant oder geprüft
worden ist. Die Richtlinien des Bundes für die Durchführung von Zuwendungsbau-
maßnahmen (RZBau) zu den VV zu § 44 BHO in der jeweils gültigen Fassung sind
sinngemäß anzuwenden. Von einer Beteiligung nach Nr. 6.1 ist ferner abzusehen,
wenn die für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen von Bund und Län-
dern zusammen 500.000 Euro nicht übersteigen oder wenn das Land bei der Bemes-
sung der zuwendungsfähigen Ausgaben Richtsätze zugrunde gelegt hat.
 
 
Dies gilt nicht, wenn die Zuwendung 90 Prozent oder mehr der zuwendungsfähigen
Ausgaben beträgt.
 
 
 

13.6 Für die Anforderung und Auszahlung der Zuwendungen gilt Folgendes:
 
 
 

13.6.1 Schlusszahlungen sollen spätestens sechs Monate nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises erfolgen, sofern dies nach den Bestimmungen des Zuwendungsbeschei-
des möglich ist.
 
 
 

13.6.2 Zuwendungen von nicht mehr als 25.000 Euro werden erst nach Vorlage des Ver-
wendungsnachweises in einer Summe ausgezahlt.
 
 
 

13.6.3 Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung hat die Bewilligungsbehörde
in der Regel einen einfachen Verwendungsnachweis zu verlangen. Der einfache Ver-
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wendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-
weis, in dem die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finan-
zierungsplans summarisch dargestellt werden. Auf die Vorlage der Bücher und Bele-
ge wird verzichtet.
 
 
 

13.7 Für Maßnahmen mit einem Förderungszeitraum bis zu drei Jahren sind Zwischen-
nachweise nicht zu fordern. Bei Maßnahmen, die sich über einen längeren Zeitraum
erstrecken, ist auf Verlangen des Rechnungshofs zu bestimmen, dass Zwischennach-
weise zu erbringen sind.
 
 
 

13.8 Die Bewilligungsbehörde kann von einer Rückforderung absehen, wenn der zurück-
zufordernde Betrag 2.500 Euro nicht übersteigt; sie kann auf die Erhebung von Zin-
sen verzichten, wenn der Zinsanspruch 500 Euro nicht übersteigt.
 
 
 

14 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung
 
 
Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) der
Gesamtbetrag der Zuwendung bei institutioneller Förderung für ein Haushaltsjahr
oder bei einer Projektförderung weniger als 50.000 Euro, kann das zuständige Minis-
terium bei Anwendung der Nr. 1 bis 12 im Einzelfall Erleichterungen zulassen. Ein der
Sachlage angemessener Verwendungsnachweis ist jedoch unerlässlich.
 
 
 

15 Besondere Regelungen
 
 
 

15.1 Soweit das zuständige Ministerium nicht nach Nr. 1 bis 14 ermächtigt ist, Ausnahmen
zuzulassen, sind solche im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen möglich.
 
 
 

15.2 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige Ministerium im Einverneh-
men mit dem Ministerium der Finanzen ergänzende oder abweichende Verwaltungs-
vorschriften zu Nr. 1 bis 13 (zum Beispiel Förderrichtlinien) erlassen; hierzu ist der
Rechnungshof nach § 96 zu hören. Werden bestehende Verwaltungsvorschriften ge-
ändert, ist das Ministerium der Finanzen ebenfalls nach Satz 1 zu beteiligen und der
Rechnungshof zu hören.
 
 
 

15.3 Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung,
die sich bei der Anwendung der Nr. 1 bis 14 ergeben, sind im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen zu klären.
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15.4 Soweit Regelungen nach Nr. 15.1 bis 15.3 den Verwendungsnachweis betreffen, ist
das Einvernehmen mit dem Rechnungshof herzustellen.
 
 
 

15.5 Die Rechte und Pflichten der Bewilligungsbehörde nach Nr. 1 bis 15.3 stehen dem
Land als Zuwendungsgeber auch dann zu, wenn bei einer kapitalmäßigen Beteili-
gung des Landes an dem Zuwendungsempfänger (Nr. 1.2 zu § 65) die Bewilligungs-
behörde in einem Aufsichtsorgan des Zuwendungsempfängers vertreten ist.
 
 
 

15.6 Das zuständige Ministerium kann Zuständigkeiten nach Nr. 1 bis 13 von der Bewilli-
gungsbehörde auf nachgeordnete Dienststellen übertragen.
 
 
 

15.7 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das Ersetzen der in den Nrn. 1 bis
14 angeordneten Schriftform durch die elektronische Form ist nach Maßgabe der für
die elektronische Kommunikation geltenden Vorschriften des HVwVfG (insbes. §§ 3a,
37 und 41) zulässig.
 
 
 

Zu Abs. 2 - Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen
 
 
16 Begriff

 
 
 

16.1 Eine Verwaltung von Landesmitteln im Sinne von § 44 Abs. 2 liegt vor, wenn Stel-
len außerhalb der Landesverwaltung beauftragt sind, Landesmittel zur Erfüllung be-
stimmter Zwecke für Rechnung des Landes (treuhänderisch) zu verwalten. Das Treu-
handverhältnis kann offen oder verdeckt sein.
 
 
 

16.2 Eine Verwaltung von Landesmitteln liegt insbesondere nicht vor, soweit Stellen au-
ßerhalb der Landesverwaltung
 
 
- Mittel als Zuwendungen zur Weitergabe an Dritte als weitere Zuwendungsemp-

fänger erhalten (Nr. 12),
 
 
 

- Teile des Landeshaushaltsplans ausführen (§ 84 Abs. 1 Nr. 1); eine Ausführung
von Teilen des Landeshaushaltsplans liegt vor, wenn juristische Personen des
öffentlichen Rechts im Rahmen der gesetzlichen Auftragsverwaltung oder auf-
grund besonderer Vereinbarung die Befugnis haben, Auszahlungen für Rech-
nung des Landes unmittelbar zu Lasten des Landeshaushalts unter Anwendung
der haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes anzuweisen,
 
 
 

- Seite 22 von 46 -



- Mittel als Ersatz von Aufwendungen erhalten (§ 84 Abs. 1 Nr. 1).
 
 
 

 

16.3 Eine Verwaltung von Vermögensgegenständen des Landes liegt vor, wenn Stellen
außerhalb der Landesverwaltung beauftragt sind, im Eigentum des Landes stehende
Sachen, Rechte oder andere Arten von Vermögen zur Erfüllung bestimmter Zwecke
treuhänderisch zu verwalten. Das Treuhandverhältnis kann offen oder verdeckt sein.
 
 
 

17 Voraussetzungen
 
 
 

17.1 Eine Verwaltung von Landesmitteln oder Vermögensgegenständen des Landes durch
Stellen außerhalb der Landesverwaltung ist zulässig, wenn das Land an dieser Art
der Verwaltung ein erhebliches Interesse hat, das anderweitig nicht oder nicht in
dem notwendigen Umfang befriedigt werden kann. Eine Verwaltung von Landesmit-
teln ist nicht zulässig, wenn der vom Land verfolgte Zweck durch eine Weitergabe
von Zuwendungen im Sinne der Nr. 12 erreicht werden kann.
 
 
 

17.2 Landesmittel oder Vermögensgegenstände des Landes können von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts sowie von Personen des privaten Rechts verwaltet
werden, soweit diese für eine solche Verwaltung geeignet sind und die Gewähr für ei-
ne ordnungsmäßige Geschäftsführung bieten.
 
 
 

18 Verfahren
 
 
 

18.1 Der Auftrag zur Verwaltung von Landesmitteln oder Vermögensgegenständen des
Landes ist, soweit er nicht auf Gesetz beruht, im Wege schriftlicher Vereinbarung zu
erteilen. Die Vereinbarung muss befristet sein und eine Kündigungsmöglichkeit vor-
sehen.
 
 
 

18.2 Nach Lage des Einzelfalles ist insbesondere Folgendes zu regeln:
 
 
 

18.2.1 Inhalt und Umfang des Auftrags,
 
 
 

18.2.2 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers, Grad der zu beachtenden Sorgfalt,
 
 
 

18.2.3 bei der Weiterleitung von Landesmitteln an Letztempfänger die Bedingungen der
Weiterleitung und der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung durch den
Letztempfänger,
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18.2.4 Anwendung von gesetzlichen und sonstigen Vorschriften nebst Mustern,
 
 
 

18.2.5 Erteilung von Unteraufträgen,
 
 
 

18.2.6 Weisungsbefugnisse und Einwilligungsvorbehalte des Auftraggebers,
 
 
 

18.2.7 Umfang der Mitteilungspflichten,
 
 
 

18.2.8 gesonderte Buchführung und Rechnungslegung für die Mittel und Vermögensgegen-
stände des Landes,
 
 
 

18.2.9 Auszahlungsverfahren,
 
 
 

18.2.10 Behandlung von Rückeinnahmen,
 
 
 

18.2.11 Haftung des Auftragnehmers,
 
 
 

18.2.12 Nachweis über die Verwaltung,
 
 
 

18.2.13 Prüfungsrechte des Auftraggebers,
 
 
 

18.2.14 Ersatz des Aufwands des Auftragnehmers.
 
 
 

18.3 Regelungen nach Nr. 18.2 bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen
und, soweit sie die Buchführung, die Rechnungslegung und den Nachweis über die
Verwaltung betreffen, auch des Rechnungshofs.
 
 
Das Ministerium der Finanzen kann auf seine Befugnisse verzichten.
 

 
Zu § 44 - Anlage 1
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (AN-
Best-I)
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Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 des Hes-
sischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbe-
stimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist.
 
 
1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

 
 
 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten
Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
 
 
 

1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnah-
men (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) des Zuwendungsempfängers
sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. Der Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan einschließlich Organisations- und Stellenplan ist verbindlich.
 
 
 

1.3 Der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen
als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) sowie sonstige über- oder außer-
tarifliche Entgelte dürfen nicht gewährt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für
die Beschäftigten des Zuwendungsempfängers, die bei der Durchführung von Auf-
trägen und von aus Zuwendungen finanzierten Projekten eingesetzt werden. Sind
im Wirtschaftsplan Stellen oberhalb TV-H ohne Angabe der Höhe der Entgelte aus-
gebracht (zum Beispiel ÜT, AT ohne Angabe einer Besoldungsgruppe), bedarf die
Festsetzung der Entgelte in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung der Bewilli-
gungsbehörde. Das Gleiche gilt für außertariflich entsprechend den Besoldungsgrup-
pen W 2 oder W 3 bewertete Stellen.
 
 
Ist der Zuwendungsempfänger an den TVöD oder den TV-L gebunden, kann die Be-
willigungsbehörde den TVöD oder den TV-L alternativ zum TV-H als Maßstab vorse-
hen.
 
 
 

1.4 Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und
Projektförderung durch Dritte) zu 50 Prozent und mehr aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert werden, dürfen Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen
nur versichern, soweit eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte
zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung der Versicherungsprämien leisten.
 
 
Beträgt der Anteil der öffentlichen Mittel an den Gesamtausgaben (ohne Ausgaben
für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) weniger als 50 Prozent, so dürfen Ri-
siken der genannten Art nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen versi-
chert werden.
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1.5 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie inner-
halb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird, so-
fern nicht Teilbeträge zu festen Terminen zugelassen sind. Die Anforderung jedes
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben ent-
halten.
 
 
 

1.6 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-
den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.
 
 
 

1.7 Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich (zum Beispiel
durch das Handelsgesetzbuch) vorgeschrieben ist. Rücklagen dürfen im Einzelfall für
bestimmte Zwecke nur mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde und mit Zustim-
mung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
 
 
 

1.8 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet
werden.
 
 
 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
 
 
 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan ver-
anschlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue
Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung
 
 
 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsge-
ber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfän-
gers,
 
 
 

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.
 
 
 

2.2 Dies gilt (mit Ausnahme der Vollfinanzierung) nur, wenn sich die Gesamtausgaben
oder die Deckungsmittel um mehr als 500 Euro ändern.
 
 
 

2.3 Ermäßigen sich bei Festbetragsfinanzierung die zuwendungsfähigen Ausgaben auf
einen Betrag unterhalb der bewilligten Zuwendung, ermäßigt sich die Zuwendung
auf die Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben.
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3 Vergabe und Abwicklung von Aufträgen
 
 
 

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbe-
trag der Zuwendung mehr als 100.000 Euro beträgt, sind bei der Vergabe von Auf-
trägen Tz. 2.1, 2.2 und 2.5 des Gemeinsamen Runderlasses zum öffentlichen Auf-
tragswesen (Vergabeerlass) vom 10. August 2021 (StAnz. S. 1091) in der jeweils gel-
tenden Fassung und die §§ 12 und 13 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegeset-
zes vom 12. Juli 2021 (GVBl. S. 338) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
 
 
Bei einem schweren Verstoß gegen das geltende bzw. auferlegte Vergaberecht wird
der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise widerrufen und die Zuwendung ge-
kürzt. Bei einem sonstigen Verstoß gegen das geltende bzw. auferlegte Vergabe-
recht wird der Zuwendungsbescheid grundsätzlich teilweise widerrufen. Vor einer
(anteiligen) Rückforderung des Zuwendungsbetrages sind Interessen des Zuwen-
dungsempfängers und der öffentlichen Hand gegeneinander abzuwägen, wobei das
öffentliche Interesse im Regelfall überwiegt.
 
 
Als schwere Verstöße kommen insbesondere folgende Tatbestände in Betracht:
 
 
- Auftragsvergabe ohne eine vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung oder öf-

fentlichen Teilnahmewettbewerb,
 
 
 

- unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs,
 
 
 

- Bevorzugung des Angebots eines ortsansässigen Bieters gegenüber dem wirt-
schaftlichsten Angebot,
 
 
 

- Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots
 
 
- aus sonstigen vergabefremden Erwägungen,

 
 
 

- durch nachträgliche Preisverhandlungen oder Änderungen der Vergabeun-
terlagen,
 
 
 

- durch nachträgliche Herausnahme von Leistungen aus den Angeboten,
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- durch Zulassung eines Angebots, das auszuschließen gewesen wäre,
 
 
 

 

- Ausscheiden oder teilweises Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots durch
nachträgliche Losaufteilung,
 
 
 

- Freihändige Vergabe, Verhandlungsvergabe oder Verhandlungsverfahren, ohne
dass dies vergaberechtlich zulässig gewesen wäre.
 
 
 

 

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber
 
 
- nach § 99 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), den Abschnitt 2

des Teils A der VOB (VOB/A-EU) beziehungsweise die Vergabeverordnung (VgV),
oder
 
 
 

- nach § 100 GWB, die Sektorenverordnung (SektVO)
 
 
 

anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, sind zu beachten.
 
 
Bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ist, wenn der Zuwendungsempfänger
nicht unter § 99 Nr. 1-3 GWB und die Beschaffung nicht in den Katalog des § 99 Nr. 4
GWB fällt, das Vergaberecht nach Nr. 3.1 anzuwenden.
 
 
 

3.3 Zuwendungsempfänger können im Rahmen der Vergabe von Planungsaufgaben für
Baumaßnahmen einen Planungswettbewerb durchführen. Dabei sind die Regelungen
der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) zu beachten.
 
 
 

4 Inventarisierungspflicht
 
 
Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten ohne Umsatzsteuer einen Betrag von 800 Euro überschreiten, zu inven-
tarisieren. Bei Zuwendungsempfängern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt
sind, gehört die Umsatzsteuer zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit
aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände
in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.
 
 
 

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
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Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde
anzuzeigen, wenn
 
 
- sich nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans eine Ermäßigung der Ge-

samtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte)
um mehr als 7,5 Prozent oder mehr als 10.000 Euro ergibt,
 
 
 

- er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen bei
anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
 
 
 

- für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder
wegfallen,
 
 
 

- die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung
verbraucht werden können.
 
 
 

 

6 Buchführung
 
 
 

6.1 Die Kassen- und Buchführung sowie die Ausgestaltung der Belege sind entsprechend
den Regeln der Landeshaushaltsordnung und den jeweils geltenden Verwaltungs-
vorschriften einzurichten, es sei denn, dass die Bücher nach den für den Bund oder
Gemeinden geltenden entsprechenden Vorschriften oder nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung geführt werden.
 
 
 

6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthal-
ten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der
Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck.
 
 
 

6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege und alle sonstigen Geschäftsun-
terlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, so-
fern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewah-
rungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger ver-
wendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den jeweiligen Vor-
schriften oder Regeln (Nr. 6.1) entsprechen.
 
 
 

7 Nachweis der Verwendung
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7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des
Haushalts- oder Wirtschaftsjahres der Bewilligungsbehörde oder der sonst benann-
ten Stelle nachzuweisen (Verwendungsnachweis), sofern nicht im Zuwendungsbe-
scheid eine kürzere Frist bestimmt ist.
 
 
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis.
 
 
 

7.2 In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers sowie das erzielte
Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr darzustellen und den vor-
gegebenen Zielen gegenüberzustellen. Dabei ist auf die wichtigsten Positionen des
zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemes-
senheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und
Prüfungsberichte und etwaige Veröffentlichungen sind beizufügen.
 
 
 

7.3 Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den Fall, dass der Zuwendungsempfänger
nach Einnahmen und Ausgaben bucht, aus der Jahresrechnung, die alle Einnahmen
und Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres in der Gliederung des Haushalts-
oder Wirtschaftsplans enthalten sowie das Vermögen und die Schulden zu Beginn
und Ende des Haushaltsjahres ausweisen muss. Bei kaufmännischer doppelter Buch-
führung des Zuwendungsempfängers besteht der zahlenmäßige Nachweis aus dem
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, bei Kapitalgesellschaften
auch Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss, soweit handelsrechtlich vorge-
schrieben) und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde einer Überleitungsrechnung
auf Einnahmen und Ausgaben. In der Überleitungsrechnung sind die tatsächlichen
Einnahmen und Ausgaben nach den Ansätzen des Haushalts- oder Wirtschaftsplans
abzurechnen.
 
 
 

7.4 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren,
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Bü-
chern und Belegen übereinstimmen.
 
 
 

7.5 Ist neben der institutionellen Förderung auch eine Zuwendung zur Projektförderung
bewilligt worden, so ist jede Zuwendung getrennt nachzuweisen. In jedem Falle sind
in dem Verwendungsnachweis für die institutionelle Förderung die Zuwendungen zur
Projektförderung nachrichtlich anzugeben.
 
 
 

8 Prüfung der Verwendung
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8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu er-
teilen.
 
 
 

8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Er-
gebnisses zu bescheinigen.
 
 
 

8.3 Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs aus § 84 der Landeshaushaltsordnung sind
einzuräumen.
 
 
 

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
 
 
 

9.1 Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder anderen Rechtsvorschrif-
ten unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder wi-
derrufen wird.
 
 
 

9.2 Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn
 
 
 

9.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist,
 
 
 

9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
 
 
 

9.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
 
 
 

9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-
weit der Zuwendungsempfänger
 
 
 

9.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zah-
lungen verwendet oder
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9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.
 
 
 

9.4 Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt
an mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jähr-
lich zu verzinsen.
 
 
 

9.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur
Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid
nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Aus-
zahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verlangen.
Entsprechendes gilt, soweit eine Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind.
 

 
Zu § 44 - Anlage 2
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
 
 
Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 des Hes-
sischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbe-
stimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist.
 
 
1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

 
 
 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten
Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
 
 
 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses
verbindlich. Die einzelnen Ausgabenansätze dürfen um bis zu 50 Prozent überschrit-
ten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei ande-
ren Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Aus-
gabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rah-
men des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Fi-
nanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 fin-
den bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.
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1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsaus-
gaben geleistet werden, darf der Zuwendungsempfänger seine in dem Projekt unmit-
telbar Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als vergleichbare Landesbediens-
tete, wenn
 
 
- die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag

der Zuwendung mehr als 50.000 Euro beträgt und
 
 
 

- die Gesamtausgaben (nicht projektbezogen) des Zuwendungsempfängers über-
wiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden.
 
 
 

Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes
Hessen (TV-H) sowie sonstige über- oder außertarifliche Entgelte dürfen nicht ge-
währt werden.
 
 
Ist der Zuwendungsempfänger an den TVöD oder den TV-L gebunden, kann die Be-
willigungsbehörde den TVöD bzw. den TV-L alternativ zum TV-H als Maßstab vorse-
hen.
 
 
 

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie inner-
halb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird, so-
fern nicht Teilbeträge zu festen Terminen zugelassen sind. Bei Baumaßnahmen ist
der Baufortschritt zu berücksichtigen. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die
zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dür-
fen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden:
 
 
 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln
des Zuwendungsempfängers,
 
 
 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgegebenen eigenen und sonstigen Mittel
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind.
 
 
 

1.5 Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden,
wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.
 
 
 

1.6 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-
den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.
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1.7 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet
werden.
 
 
 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
 
 
 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten
Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung
 
 
 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsge-
ber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfän-
gers,
 
 
 

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.
 
 
 

2.2 Dies gilt (mit Ausnahme der Vollfinanzierung) nur, wenn sich die Gesamtausgaben
oder die Deckungsmittel um mehr als 500 Euro ändern.
 
 
Von der Kürzung der Zuwendung kann abgesehen werden, wenn die Ermäßigung der
Gesamtausgaben im unmittelbaren Zusammenhang mit weggefallenen Drittmitteln
steht und der Zuwendungsempfänger den Wegfall nicht zu vertreten hat.
 
 
 

2.3 Ermäßigen sich bei Festbetragsfinanzierung die zuwendungsfähigen Ausgaben auf
einen Betrag unterhalb der bewilligten Zuwendung, ermäßigt sich die Zuwendung
auf die Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben.
 
 
 

3 Vergabe und Abwicklung von Aufträgen
 
 
 

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbe-
trag der Zuwendung mehr als 100.000 Euro beträgt, sind bei der Vergabe von Auf-
trägen Tz. 2.1, 2.2 und 2.5 des Gemeinsamen Runderlasses zum öffentlichen Auf-
tragswesen (Vergabeerlass) vom 10. August 2021 (StAnz. S. 1091) in der jeweils gel-
tenden Fassung und die §§ 12 und 13 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegeset-
zes vom 12. Juli 2021 (GVBl. S. 338) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
 
 
Bei einem schweren Verstoß gegen das geltende bzw. auferlegte Vergaberecht wird
der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise widerrufen und die Zuwendung ge-
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kürzt. Bei einem sonstigen Verstoß gegen das geltende bzw. auferlegte Vergabe-
recht wird der Zuwendungsbescheid grundsätzlich teilweise widerrufen. Vor einer
(anteiligen) Rückforderung des Zuwendungsbetrages sind Interessen des Zuwen-
dungsempfängers und der öffentlichen Hand gegeneinander abzuwägen, wobei das
öffentliche Interesse im Regelfall überwiegt.
 
 
Als schwere Verstöße kommen insbesondere folgende Tatbestände in Betracht:
 
 
- Auftragsvergabe ohne eine vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung oder öf-

fentlichen Teilnahmewettbewerb,
 
 
 

- unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs,
 
 
 

- Bevorzugung des Angebots eines ortsansässigen Bieters gegenüber dem wirt-
schaftlichsten Angebot,
 
 
 

- Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots
 
 
- aus sonstigen vergabefremden Erwägungen,

 
 
 

- durch nachträgliche Preisverhandlungen oder Änderungen der Vergabeun-
terlagen,
 
 
 

- durch nachträgliche Herausnahme von Leistungen aus den Angeboten,
 
 
 

- durch Zulassung eines Angebots, das auszuschließen gewesen wäre,
 
 
 

 

- Ausscheiden oder teilweises Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots durch
nachträgliche Losaufteilung,
 
 
 

- Freihändige Vergabe, Verhandlungsvergabe oder Verhandlungsverfahren, ohne
dass dies vergaberechtlich zulässig gewesen wäre.
 
 
 

 

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber
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- nach § 99 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), den Abschnitt 2

des Teils A der VOB (VOB/A-EU) beziehungsweise die Vergabeverordnung (VgV),
oder
 
 
 

- nach § 100 GWB, die Sektorenverordnung (SektVO)
 
 
 

anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, sind zu beachten.
 
 
Bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ist, wenn der Zuwendungsempfänger
nicht unter § 99 Nr. 1-3 GWB und die Beschaffung nicht in den Katalog des § 99 Nr. 4
GWB fällt, das Vergaberecht nach Nr. 3.1 anzuwenden.
 
 
 

3.3 Zuwendungsempfänger können im Rahmen der Vergabe von Planungsaufgaben für
Baumaßnahmen einen Planungswettbewerb durchführen. Dabei sind die Regelungen
der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) zu beachten.
 
 
 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
 
 
 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt
werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln.
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid
festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen.
 
 
 

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten ohne Umsatzsteuer einen Betrag von 800 Euro überschreiten, zu inven-
tarisieren. Bei Zuwendungsempfängern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt
sind, gehört die Umsatzsteuer zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit
aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände
in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.
 
 
 

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
 
 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde
anzuzeigen, wenn
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- sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der Gesamtausga-
ben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) um mehr
als 7,5 Prozent oder mehr als 10.000 Euro ergibt,
 
 
 

- er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen bei anderen öf-
fentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
 
 
 

- der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maß-
gebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
 
 
 

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist,
 
 
 

- die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung
verbraucht werden können,
 
 
 

- zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt wer-
den,
 
 
 

- ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.
 
 
 

 

6 Nachweis der Verwendung
 
 
 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Durchfüh-
rung des Vorhabens, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilli-
gungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde oder der sonst benann-
ten Stelle nachzuweisen (Verwendungsnachweis), sofern nicht im Zuwendungsbe-
scheid eine kürzere Frist bestimmt ist. Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ab-
lauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des Haushalts-
jahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen.
 
 
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis.
 
 
 

6.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergeb-
nis darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Dabei ist auf die
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wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Dem Sachbe-
richt sind die Berichte der von dem Zuwendungsempfänger beteiligten technischen
Dienststellen beizufügen.
 
 
 

6.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Fol-
ge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-
genden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben
enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und
Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen
nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.
 
 
 

6.4 Mit dem Nachweis sind Kopien der Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege)
über die Einzelzahlungen und der Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzule-
gen, soweit die Bewilligungsbehörde hierauf nicht verzichtet hat.
 
 
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthal-
ten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der
Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck.
 
 
 

6.5 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem
Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans
summarisch zusammenzustellen sind.
 
 
 

6.6 Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) ist wie der einfache Verwendungsnachweis zu
führen.
 
 
 

6.7 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren,
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Bü-
chern und Belegen übereinstimmen.
 
 
 

6.8 Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebele-
ge), die Verträge über die Vergabe von Aufträgen und alle sonst mit der Förderung
zusammenhängenden Unterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschrif-
ten eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch
Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren
muss den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
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griff (GoBD) oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Rege-
lung entsprechen.
 
 
 

6.9 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Drit-
te weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig machen, dass die empfan-
genden Stellen ihm gegenüber Zwischen- und Verwendungsnachweise nach Nr. 6.1
bis 6.8 erbringen. Diese Nachweise sind dem Verwendungsnachweis nach Nr. 6.1
beizufügen.
 
 
 

7 Prüfung der Verwendung
 
 
 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu er-
teilen. In den Fällen der Nr. 6.9 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem
Dritten gegenüber auszubedingen.
 
 
 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Er-
gebnisses zu bescheinigen.
 
 
 

7.3 Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs aus § 84 sind einzuräumen.
 
 
 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
 
 
 

8.1 Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder anderen Rechtsvorschrif-
ten unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder wi-
derrufen wird.
 
 
 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
 
 
 

8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist,
 
 
 

8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
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8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
 
 
 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-
weit der Zuwendungsempfänger
 
 
 

8.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zah-
lungen verwendet oder
 
 
 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.
 
 
 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt
an mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jähr-
lich zu verzinsen.
 
 
 

8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur
Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid
nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Aus-
zahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verlangen.
Entsprechendes gilt, soweit eine Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind.
 

 
Zu § 44 - Anlage 3
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskör-
perschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK)
 
 
Die ANBest-GK enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbe-
stimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist.
 
 
1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

 
 
 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten
Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
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1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses
verbindlich. Die einzelnen Ausgabenansätze dürfen um bis zu 50 Prozent überschrit-
ten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei ande-
ren Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Aus-
gabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rah-
men des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Fi-
nanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 fin-
den bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.
 
 
 

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie inner-
halb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird, so-
fern nicht Teilbeträge zu festen Terminen zugelassen sind. Bei Baumaßnahmen ist
der Baufortschritt zu berücksichtigen. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die
zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dür-
fen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden:
 
 
 

1.3.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln
des Zuwendungsempfängers,
 
 
 

1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgegebenen eigenen und sonstigen Mittel
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind.
 
 
 

1.4 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-
den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.
 
 
 

1.5 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet
werden.
 
 
 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
 
 
 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten
Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung
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2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsge-
ber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfän-
gers,
 
 
 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.
 
 
 

2.2 Dies gilt nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel um mehr als
2.500 Euro ändern. Das zuständige Fachministerium kann mit Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.
 
 
 

3 Vergabe und Abwicklung von Aufträgen
 
 
 

3.1 Die kommunalen Zuwendungsempfänger haben das für sie geltende Vergaberecht
anzuwenden.
 
 
 

3.2 Bei einem schweren Verstoß gegen das geltende Vergaberecht wird der Zuwen-
dungsbescheid ganz oder teilweise widerrufen und die Zuwendung gekürzt. Bei ei-
nem sonstigen Verstoß gegen das geltende Vergaberecht wird der Zuwendungsbe-
scheid grundsätzlich teilweise widerrufen. Vor einer (anteiligen) Rückforderung des
Zuwendungsbetrages sind Interessen des Zuwendungsempfängers und des Zuwen-
dungsgebers gegeneinander abzuwägen.
 
 
Als schwere Verstöße kommen insbesondere folgende Tatbestände in Betracht:
 
 
- Auftragsvergabe ohne eine vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung oder öf-

fentlichen Teilnahmewettbewerb,
 
 
 

- unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs,
 
 
 

- Bevorzugung des Angebots eines ortsansässigen Bieters gegenüber dem wirt-
schaftlichsten Angebot,
 
 
 

- Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots
 
 
- aus sonstigen vergabefremden Erwägungen,
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- durch nachträgliche Preisverhandlungen oder Änderungen der Vergabeun-
terlagen,
 
 
 

- durch nachträgliche Herausnahme von Leistungen aus den Angeboten,
 
 
 

- durch Zulassung eines Angebots, das auszuschließen gewesen wäre,
 
 
 

 

- Ausscheiden oder teilweises Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots durch
nachträgliche Losaufteilung,
 
 
 

- Freihändige Vergabe, Verhandlungsvergabe oder Verhandlungsverfahren, ohne
dass dies vergaberechtlich zulässig gewesen wäre.
 
 
 

 

3.3 Zuwendungsempfänger können im Rahmen der Vergabe von Planungsaufgaben für
Baumaßnahmen einen Planungswettbewerb durchführen. Dabei sind die Regelungen
der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) zu beachten.
 
 
 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
 
 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt
werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln.
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid
festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen.
 
 
 

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
 
 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde
anzuzeigen, wenn
 
 
- sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der Gesamtausga-

ben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) um mehr
als 7,5 Prozent oder mehr als 10.000 Euro ergibt,
 
 
 

- er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen bei anderen öf-
fentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
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- der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maß-
gebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
 
 
 

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist,
 
 
 

- die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung
verbraucht werden können,
 
 
 

- Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer
einen Betrag von 800 Euro überschreiten, nicht mehr entsprechend dem Zuwen-
dungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. Bei Zuwendungsemp-
fängern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, gehört die Umsatzsteuer
zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.
 
 
 

 

6 Nachweis der Verwendung
 
 
 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des Zu-
wendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis), sofern nicht im Zu-
wendungsbescheid eine kürzere Frist bestimmt ist. Für Maßnahmen, deren Bewilli-
gungszeitraum sich über mehr als drei Jahre hinaus erstreckt, sind der Bewilligungs-
behörde bzw. der von ihr beauftragten Behörde Zwischennachweise vorzulegen,
wenn der Rechnungshof dies für erforderlich hält.
 
 
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis (einfacher Verwendungsnachweis).
 
 
 

6.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis
kurz darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Dabei ist auf
die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Dem Sachbe-
richt sind die Berichte der von dem Zuwendungsempfänger beteiligten technischen
Dienststellen beizufügen.
 
 
 

6.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend
der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis
muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der
Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz-
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steuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksich-
tigt werden.
 
 
 

6.4 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an
Nichtgebietskörperschaften weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig
machen, dass die empfangenden Stellen ihm gegenüber Zwischen- und Verwen-
dungsnachweise mit Belegen entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung erbringen. Diese Nachweise sind dem Ver-
wendungsnachweis nach Nr. 6.1 beizufügen.
 
 
 

7 Prüfung der Verwendung
 
 
 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu er-
teilen. In den Fällen der Nr. 6.4 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem
Dritten gegenüber auszubedingen.
 
 
 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Er-
gebnisses zu bescheinigen.
 
 
 

7.3 Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs aus § 84 sind einzuräumen.
 
 
 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
 
 
 

8.1 Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder anderen Rechtsvorschrif-
ten unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder wi-
derrufen wird.
 
 
 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
 
 
 

8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist,
 
 
 

8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
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8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
 
 
 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-
weit der Zuwendungsempfänger
 
 
 

8.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zah-
lungen verwendet oder
 
 
 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.
 
 
 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt
an mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jähr-
lich zu verzinsen.
 
 
Soweit es sich um Mittel des kommunalen Finanzausgleichs handelt, richtet sich die
Verzinsung nach § 72 HFAG.
 
 
 

8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur
Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid
nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Aus-
zahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verlangen.
Entsprechendes gilt, soweit eine Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind.
 
 
Soweit es sich um Mittel des kommunalen Finanzausgleichs handelt, richtet sich die
Verzinsung nach § 72 HFAG.
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